
 
 

 

 

Landkreis 
Barnim 

BEKANNTMACHUNG 

ZU DEN BESCHLÜSSEN DER 6. SITZUNG DES KREISTAGES IN DER  
7. WAHLPERIODE AM 18. JUNI 2025 
 

In öffentlicher Sitzung angenommene Anträge: 
 
 
 

 

 
 

 
 

Nr. des Beschlusses 97-6/25 

Nr. des Antrages VKT-3/25 

Thema des Antrages Sitzungskalender für das Jahr 2026 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag bestätigt die Termine für die Kreistags- 
und Kreisausschusssitzungen als 
Planungsgrundlage. Die Termine für die Sitzungen 
der Fachausschüsse bilden einen 
Orientierungsrahmen. Notwendige Änderungen im 
Laufe des Jahres bleiben den Ausschüssen 
vorbehalten. 

 

 
 
Nr. des Beschlusses 98-6/25 

Nr. des Antrages I-20-18/25 

Thema des Antrages Informationsvorlage über die Bereitstellung über- 
und außerplanmäßiger Mittel im Rahmen des 
Haushaltes 2024 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Die Informationsvorlage wird zur Kenntnis 
genommen. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 99-6/25 

Nr. des Antrages I-20-19/25 

Thema des Antrages Ermächtigung zur Aufnahme eines Kassenkredites 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen 
kann der Landkreis Barnim Kassenkredite bis zu 
einem Höchstbetrag von 25.000.000 € aufnehmen, 
soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung 
stehen.  
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Nr. des Beschlusses 100-6/25 

Nr. des Antrages I-40-10/25 

Thema des Antrages 5. Änderung der Satzung des Landkreises Barnim 
über die Schulbezirke für die Grundschulteile der 
weiterführenden Schulen in Trägerschaft des 
Landkreises Barnim (Schulbezirkssatzung) 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Die 5. Änderungssatzung zur Satzung des 
Landkreises Barnim über die Schulbezirke für die 
Grundschulteile der weiterführenden Schulen in 
Trägerschaft des Landkreises Barnim 
(Schulbezirkssatzung) wird beschlossen. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 101-6/25 

Nr. des Antrages I-32-4/25 

Thema des Antrages Satzung des Landkreises Barnim über die 
Benutzung des Zentrums für Brand- und 
Katastrophenschutz und die Inanspruchnahme von 
Leistungen und die Erhebung von Gebühren für die 
Leistungen des Feuerwehrtechnischen Zentrums 
(Benutzungssatzung ZfBK und FTZ und 
Gebührensatzung FTZ) 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Die Satzung des Landkreises Barnim über die 
Benutzung des Zentrums für Brand- und 
Katastrophenschutz und die Inanspruchnahme von 
Leistungen und die Erhebung von Gebühren für die 
Leistungen des Feuerwehrtechnischen Zentrums 
wird entsprechend der Anlage beschlossen. Sie tritt 
zum 1. Juli 2025 in Kraft. 
 

 
 
 

Nr. des Beschlusses 102-6/25 

Nr. des Antrages Änderungsantrag-SPD-3/25 

Thema des Antrages Änderungsantrag zum Beschlussantrag Drucksache 
III-2/25 - Gründung der Brandenburgische 
Seenplatte GmbH - Gesellschaft für Tourismus und 
Markenmanagement 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der oben genannte Beschlussantrag des Landrates 
des Landkreises Barnim wird um folgende Punkte 
ergänzt: 
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1. – 4. unverändert 
5. (neu) Der Kreistag beschließt die Einrichtung 
eines Gremiums zur Erarbeitung und Prüfung 
geeigneter Entwicklungsoptionen für die Gemeinden 
des südlichen Barnims, welche aufgrund ihrer 
naturräumlichen Ausstattung nicht oder nur teilweise 
einer Tourismusregion unter dem Titel „Seenplatte“ 
zugeordnet werden können (Werneuchen, 
Ahrensfelde, Panketal, Bernau, Wandlitz, östliche 
Gemeinden des Amtes Biesenthal-Barnim). 
6. (neu) Der Kreistag beschließt die Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung von konkreten 
Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung einer 
touristischen Infrastruktur, die einer 
Tourismusdestination mit (inter-)nationaler 
Strahlkraft gerecht wird (Wander-, Rad- und 
Wasserwege). 
7. (neu) Der Landrat wird mit der Vornahme der für 
die Umsetzung der Beschlüsse 1 bis 6 erforderlichen 
Maßnahmen und Willenserklärungen beauftragt.  

 
 
Nr. des Beschlusses 103-6/25 

Nr. des Antrages III-2/25 

Thema des Antrages Gründung der Brandenburgische Seenplatte GmbH - 
Gesellschaft für Tourismus und Markenmanagement 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
1. Der Kreistag beschließt gemäß § 28 Absatz 

2 Nr. 21 BbgKVerf die gemeinsame 
Gründung der Brandenburgische Seenplatte 
GmbH - Gesellschaft für Tourismus und 
Markenmanagement - mit den 
Gründungsgesellschaftern Landkreis 
Barnim, Landkreis Oberhavel, Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin sowie dem 
Tourismusverband Brandenburgische 
Seenplatte e.V. und die Beteiligung des 
Landkreises an der Brandenburgische 
Seenplatte GmbH – Tourismus und 
Markenmanagement mit 30 % der 
Gesellschaftsanteile (entspricht einer 
Einlage in Höhe von 15.000,00 EUR). 
 

2. Der Kreistag beschließt in diesem 
Zusammenhang die in die Brandenburgische 
Seenplatte GmbH - Gesellschaft für 
Tourismus und Markenmanagement zu 
leistende Zahlung für die Stammeinlage in 
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Höhe von 15.000,00 EUR in bar seitens des 
Landkreises Barnim, das einen 
Gesellschafteranteil von 30 % entspricht, 
kassenwirksam im Jahr 2025 und 
außerplanmäßig in den Haushalt 2025 
einzuordnen. 
 

3. Der Kreistag beschließt, auf das Einholen 
von Vergleichsangeboten und die Vornahme 
von Vergleichsberechnungen gemäß § 91 
Absatz 3 Sätze 1 und 2 BbgKVerf sowie auf 
die öffentliche Bekanntmachung und auf die 
Wirtschaftlichkeitsanalyse gemäß § 92 
Absatz 3 Satz 1 BbgKVerf zu verzichten, da 
der Kreistag die Unternehmensgründung, 
wie in dieser Beschlussvorlage begründet, 
im öffentlichen Interesse für erforderlich hält 
(§ 91 Absatz 3 Satz 3 BbgKVerf und § 92 
Absatz 3 Satz 2 BbgKVerf).  
 

4. Der Kreistag beschließt im Zusammenhang 
mit der Gründung der Brandenburgische 
Seenplatte GmbH - Gesellschaft für 
Tourismus und Markenmanagement die für 
die WITO Wirtschafts- und 
Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des 
Landkreises Barnim vorgesehenen 
touristischen Mittel in Höhe von  
450.000,00 EUR im Haushaltsplan 2026 für 
die Brandenburgische Seenplatte GmbH - 
Gesellschaft für Tourismus und 
Markenmanagement umzuschichten.  
 

5. Der Kreistag beschließt die Einrichtung eines 
Gremiums zur Erarbeitung und Prüfung 
geeigneter Entwicklungsoptionen für die 
Gemeinden des südlichen Barnims, welche 
aufgrund ihrer naturräumlichen Ausstattung 
nicht oder nur teilweise einer 
Tourismusregion unter dem Titel 
„Seenplatte“ zugeordnet werden können 
(Werneuchen, Ahrensfelde, Panketal, 
Bernau, Wandlitz, östliche Gemeinden des 
Amtes Biesenthal-Barnim). 
 

6. Der Kreistag beschließt die Einrichtung einer 
Arbeitsgruppe zur Entwicklung von 
konkreten Maßnahmen zum Erhalt und zur 
Entwicklung einer touristischen Infrastruktur, 
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die einer Tourismusdestination mit  
(inter-)nationaler Strahlkraft gerecht wird 
(Wander-, Rad- und Wasserwege). 
 

7. Der Landrat wird mit der Vornahme der für 
die Umsetzung der Beschlüsse 1 bis 6 
erforderlichen Maßnahmen und 
Willenserklärungen beauftragt. 

 
Hinweis: Mit Änderungen aus dem 
Änderungsantrag-SPD-3/25. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 104-6/25 

Nr. des Antrages III-4/25 

Thema des Antrages Übernahme einer Ausfallbürgschaft gegenüber der 
Kreiswerke Barnim GmbH in Höhe von maximal  
2,0 Mio. € zur Absicherung eines Bankdarlehens für 
den mit dem Erwerb der Geschäftsanteile der 1 Heiz 
Energie GmbH durch die Barnimer 
Energiebeteiligungsgesellschaft mbH verbundenen 
Kauf des Holzheizkraftwerkes und des 
Holzpelletierwerkes in Eberswalde 

 
 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
 
1. Der Kreistag beschließt die Übernahme einer 

Ausfallbürgschaft gegenüber der Kreiswerke 
Barnim GmbH (KWB) durch den Landkreis 
Barnim. Die Ausfallbürgschaft wird 
ausschließlich zur Absicherung eines 
Bankdarlehens der KWB für den mit dem 
Erwerb der Geschäftsanteile der 1 Heiz Energie 
GmbH durch die Barnimer 
Energiebeteiligungsgesellschaft mbH 
verbundenen Kauf des Holzheizkraftwerkes und 
des Holzpelletierwerkes in Eberswalde mit einer 
Laufzeit von mindestens 10 Jahren 
übernommen. Damit befürwortet der Kreistag 
den Erwerb dieser Geschäftsanteile. 
 

2. Die Ausfallbürgschaft nach Ziffer 1 ist auf einen 
Höchstbetrag von 2,0 Mio. € begrenzt und muss 
sowohl eine Prämienvereinbarung, die die mit 
der Bürgschaftsgewährung verbundenen 
normalen Risiken und die Verwaltungs- und 
Kapitalkosten deckt, als auch eine 
Bürgschaftsprovision zur Abschöpfung des 
Bürgschaftsvorteils enthalten. Die Bürgschaft 



BEKANNTMACHUNG ZU DEN BESCHLÜSSEN DER 6. SITZUNG DES KREISTAGES IN DER  
7. WAHLPERIODE AM 18. JUNI 2025 

 

 

Seite 6 von 16 

muss den kommunalrechtlichen Vorschriften 
entsprechen und ist EU-beihilferechtskonform 
auszugestalten. 

3. Der Landrat wird beauftragt, die 
Ausfallbürgschaft nach den Maßgaben der 
Ziffern 1 und 2 für den Landkreis Barnim zu 
übernehmen. Die Übernahme der 
Ausfallbürgschaft steht unter der 
aufschiebenden Bedingung, dass 
Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat 
der KWB Kauf- und Abtretungsvertrag zwischen 
der BEBG als Käuferin und den Verkäufern 
beschließen und das Ministerium des Innern 
und für Kommunales des Landes Brandenburg 
die Genehmigungsfähigkeit der 
Ausfallbürgschaft gegenüber dem Landkreis 
Barnim erklärt. 

 
 

 
Nr. des Beschlusses 105-6/25 

Nr. des Antrages III-70-16/25 

Thema des Antrages Mobile Abwasserentsorgung im Landkreis Barnim 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag nimmt die Informationsvorlage zu 
Kenntnis. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 106-6/25 

Nr. des Antrages CDU/LINKE./B/DP/BVB/FW/ 
SPD/G/B90/FDP/BfB/AWG-1/25 

Thema des Antrages Änderung des Termins der 4. planmäßigen 
Kreistagssitzung im Jahr 2025 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag Barnim beschließt, die für Mittwoch, 
den 3. Dezember 2025, geplante Kreistagssitzung 
bereits am 26. November 2025 durchzuführen und 
bittet den Vorsitzenden des Kreistages dies bei der 
Ladung zu berücksichtigen. Zugleich bittet der 
Kreistag den Vorsitzenden des Kreistages, die 
Vorsitzenden der Ausschüsse sowie den Landrat bei 
den Festsetzungen der Tagesordnungen zu 
berücksichtigen, dass der Entwurf des Haushaltes 
2026 und der Haushaltssatzung 2026 in der 
Sitzungsfolge nach der Sommerpause Gegenstand 
der ersten Vorstellung und Beratung und die 
Beschlussfassung über den Haushalt 2026, die 
Haushaltssatzung 2026 und etwaiger 
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Änderungsanträge in der Novembersitzungsfolge 
sein sollte. 
 

 

 
 
Nr. des Beschlusses 108-6/25 

Nr. des Antrages DIE LINKE./B./P./CDU/BVB/FW/SPD-1/25 

Thema des Antrages Antrag zur Beratung und Beschlussfassung zur 
Positionierung über das 
Flächenvernässungsgroßprojekt „Niederoderbruch 
und Unteres Finowtal“ 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag Barnim lehnt das geplante 
Flächenvernässungsgroßprojekt „Niederorderbruch 
und Unteres Finowtal“ in seiner jetzigen Form ab. 
Die in diesem Zusammenhang beabsichtigten 
großflächigen Vernässungen von 
landwirtschaftlichen Flächen sind vor dem 
Hintergrund ungewisser Auswirkungen auf die 
Kulturlandschaft, die Entwicklung von Siedlungen 
sowie auf die wirtschaftliche Tätigkeit von 
Unternehmen in der Region nicht zu akzeptieren. 
Der Kreistag Barnim beauftragt den Landrat, diesen 
Beschluss dem Ministerium für Land- und 
Ernährungswirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz des Landes Brandenburg und 
allen weiteren betroffenen Akteuren mitzuteilen. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 109-6/25 

Nr. des Antrages BVB/FREIE WÄHLER-1/25 

Thema des Antrages Kreistag Barnim fordert vom Land mehr Mittel für 
Lehrkräfte 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
1. Der Landkreis Barnim fordert die Landesregierung 
und den Landtag auf, mehr und ausreichende Mittel 
für den Lehrkräfteeinsatz bereitzustellen. Die 
veranschlagten Haushaltsansätze für die 
Haushaltsjahre 2025 und 2026 genügen nicht den 
Bedarfen; die empfohlene Mehrarbeit der Lehrkräfte 
ist als unpraktikabel und Verkennung der 
Arbeitsbelastung abzulehnen. Der Landkreis Barnim 
trifft erhebliche Aufwendungen zur Errichtung 
moderner Schulgebäude und erwartet daher vom 
Land Brandenburg eine passgenaue, den 
Bedürfnissen der Schüler und Lehrer gerecht 
werdende Personalausstattung. 
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2. Der Landrat wird beauftragt, diesen Beschluss 
unverzüglich dem Landtag und der Landesregierung 
zu übermitteln. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 113-6/25 

Nr. des Antrages CDU/BVB/FW-2/25 

Thema des Antrages Finanzierung des Brandenburgischen 
Konzertorchesters verstetigen - dauerhaft und 
angemessen 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Landkreis stellt ab dem Haushaltsjahr 2026 
dauerhaft einen jährlichen Zuschuss für das 
Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde aus 
dem Kreishaushalt zur Verfügung. Die Höhe wird auf 
der Basis des für das Haushaltsjahr 2025 
beschlossenen Zuschusses dynamisiert mit dem 
jeweiligen Prozentsatz des Tarifabschlusses für den 
TVöD ermittelt. 
 
Der Landrat wird gebeten, sich gegenüber der 
Landesregierung für eine Erhöhung des 
Landesanteils der Förderung des 
Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde 
einzusetzen. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 114-6/25 

Nr. des Antrages CDU/BVB/FW-1/25 

Thema des Antrages Dauerhafte finanzielle Unterstützung der Neuen 
Musikschule 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Landkreis stellt ab dem Haushaltsjahr 2026 
dauerhaft 12 Prozent der Gesamtkosten der Neue 
Musikschule Gemeinnützige GmbH ("Neue 
Musikschule") als finanzielle Mittel aus dem 
Kreishaushalt zur Verfügung. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 115-6/25 

Nr. des Antrages CDU-19/25 

Thema des Antrages Der Barnim sagt Danke am Veteranentag, denn Ihr 
dient Deutschland! 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Wir würdigen und anerkennen den Einsatz der 
ehemaligen und aktiven Kameradinnen und 
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Kameraden der Bundeswehr. Der Landkreis Barnim 
beteiligt sich ab dem Jahr 2026 an den 
bundesweiten Veranstaltungen aus Anlass des 
Nationalen Veteranentages am 15. Juni. Der Landrat 
wird gebeten, in Abstimmung mit dem Bund 
Deutscher EinsatzVeteranen e.V. und dem Verband 
der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V. 
das Erforderliche für die Begehung des 
Veteranentages im Landkreis Barnim zu 
veranlassen. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 116-6/25 

Nr. des Antrages LR-1.2/25 

Thema des Antrages Personelle Änderungen in der Zusammensetzung 
des Kreisausschusses des Kreistages Barnim 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
1. Auf Antrag der Fraktion SPD beschließt der 

Kreistag die Neubesetzung des 
Kreisausschusses des Kreistages Barnim. 

2. Herr Kurt Fischer (SPD) scheidet als Mitglied 
aus. 
Herr Stepniak-Bockelmann scheidet als 
stellvertretendes Mitglied aus und wird als 
neues Mitglied benannt.  

3. Nachfolgende Personen werden als 
stellvertretende Mitglieder für die Fraktion SPD 
benannt: 
1. Stellvertreter/in Brückner, Jens 
2. Stellvertreter/in Heimberg-Horn, Andrea  
3. Stellvertreter/in Jeran, Torsten  
4. Stellvertreter/in Schmidt, Martina Maxi 
5. Stellvertreter/in Voß, Uwe 

 
Die übrige Besetzung bleibt davon unberührt. Die 
personelle Besetzung des Gremiums ergibt sich aus 
der Begründung. 

 

 
 
Nr. des Beschlusses 117-6/25 

Nr. des Antrages LR-3.3/25 

Thema des Antrages Personelle Änderungen in der Zusammensetzung 
des Ausschusses für Haushalt und Finanzen (A 2) 
des Kreistages Barnim 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag stellt die Änderungen in der Besetzung 
des Ausschusses für Haushalt und Finanzen (A 2) 
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zur Dokumentation gemäß § 44 Abs. 2 S. 4 
BbgKVerf wie folgt deklaratorisch fest: 
 
Herr Lars Stepniak-Bockelmann (SPD) scheidet als 
Mitglied aus. 
Herr Kurt Fischer (SPD) scheidet als 
stellvertretendes Mitglied aus.  
 
Frau Andrea Heimberg-Horn (SPD) wird als Mitglied 
benannt. 
Herr Lars Stepniak-Bockelmann (SPD) wird als 
stellvertretendes Mitglied benannt. 
 
Die übrige Besetzung bleibt davon unberührt. Die 
personelle Besetzung des Gremiums ergibt sich aus 
der Begründung. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 118-6/25 

Nr. des Antrages LR-4.2/25 

Thema des Antrages Personelle Änderungen in der Zusammensetzung 
des Rechnungsprüfungsausschusses (A 3) des 
Kreistages Barnim 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag stellt die Änderungen in der Besetzung 
des Rechnungsprüfungsausschusses (A 3) zur 
Dokumentation gemäß § 44 Abs. 2 S. 4 BbgKVerf 
wie folgt deklaratorisch fest: 
 
Herr Kurt Fischer (SPD) scheidet als 
stellvertretendes Mitglied aus.  
 
Frau Andrea Heimberg-Horn (SPD) wird als 
stellvertretendes Mitglied benannt. 
 
Die übrige Besetzung bleibt davon unberührt. Die 
personelle Besetzung des Gremiums ergibt sich aus 
der Begründung. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 119-6/25 

Nr. des Antrages LR-5.3/25 

Thema des Antrages Personelle Änderungen in der Zusammensetzung 
des Ausschusses für Territorialplanung, Bauen und 
Wohnen, Gewerbe und Wirtschaft (A 4) des 
Kreistages Barnim 
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Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag stellt die Änderungen in der Besetzung 
des Ausschusses für Territorialplanung, Bauen und 
Wohnen, Gewerbe und Wirtschaft (A 4) zur 
Dokumentation gemäß  
§ 44 Abs. 2 S. 4 BbgKVerf wie folgt fest: 
 

1. Herr Kurt Fischer (SPD) scheidet als 
stellvertretendes Mitglied aus.  
 
Frau Andrea Heimberg-Horn (SPD) wird als 
stellvertretendes Mitglied benannt. 
 

2. Herr Kurt Oppermann (BVB/FREIE WÄHLER) wird als 
sachkundiger Einwohner abberufen.  
Der Kreistag beruft gemäß § 44 (4) BbgKVerf Herrn 
Wolfgang Winkelmann (BVB/FREIE WÄHLER) als 
sachkundigen Einwohner. 
 
Die übrige Besetzung bleibt davon unberührt. Die 
personelle Besetzung des Gremiums ergibt sich aus 
der Begründung. 
 

 
 
 
Nr. des Beschlusses 120-6/25 

Nr. des Antrages LR-6.3/25 

Thema des Antrages Personelle Änderungen in der Personelle 
Zusammensetzung des Ausschusses für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Abfallwirtschaft  
(A 5) des Kreistages Barnim 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag stellt die Änderungen in der Besetzung 
des Ausschusses für Landwirtschaft, Umweltschutz 
und Abfallwirtschaft (A 5) zur Dokumentation gemäß  
§ 44 Abs. 2 S. 4 BbgKVerf wie folgt deklaratorisch 
fest: 
 
Herr Kurt Fischer (SPD) scheidet als 
stellvertretendes Mitglied aus.  
 
Frau Andrea Heimberg-Horn (SPD) wird als 
stellvertretendes Mitglied benannt. 
 
Die übrige Besetzung bleibt davon unberührt. Die 
personelle Besetzung des Gremiums ergibt sich aus 
der Begründung. 
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Nr. des Beschlusses 121-6/25 

Nr. des Antrages LR-7.4/25 

Thema des Antrages Personelle Änderungen in der Zusammensetzung 
des Ausschusses für Gesundheit, Senioren und 
Soziales (A 6) des Kreistages Barnim 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag stellt die Besetzung des Ausschusses 
für Gesundheit, Senioren und Soziales  
(A6) zur Dokumentation gemäß § 44 Abs. 2 S. 4 
BbgKVerf wie folgt fest: 
 
Herr Kurt Fischer (SPD) scheidet als 
stellvertretendes Mitglied aus.  
 
Frau Andrea Heimberg-Horn (SPD) wird als 
stellvertretendes Mitglied benannt. 
 
Die übrige Besetzung bleibt davon unberührt. Die 
personelle Besetzung des Gremiums ergibt sich aus 
der Begründung. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 122-6/25 

Nr. des Antrages LR-8.3/25 

Thema des Antrages Personelle Änderungen in der Zusammensetzung 
des Ausschusses für Bildung und Kultur (A 7) des 
Kreistages Barnim 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag stellt die Änderungen in der Besetzung 
des Ausschusses für Bildung und Kultur (A 7) zur 
Dokumentation gemäß § 44 Abs. 2 S. 4 BbgKVerf 
wie folgt fest: 
 
1. Herr Kurt Fischer (SPD) scheidet als 

stellvertretendes Mitglied aus.  
Frau Andrea Heimberg-Horn (SPD) wird als 
stellvertretendes Mitglied benannt. 

 
2. Frau Babara Bunge (SPD) wird als sachkundige 

Einwohnerin abberufen. 
Der Kreistag beruft gemäß § 44 (4) BbgKVerf 
Herrn Mirco Tewes (SPD) als sachkundigen 
Einwohner. 

 
Die übrige Besetzung bleibt davon unberührt. Die 
personelle Besetzung des Gremiums ergibt sich aus 
der Begründung. 
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Nr. des Beschlusses 123-6/25 

Nr. des Antrages LR-23.1/25 

Thema des Antrages Bestellung und Abberufung von Regionalräten für 
die Regionalversammlung Uckermark-Barnim 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
1. Der Kreistag beschließt auf Antrag der 

Fraktionen SPD und BVB/FREIE WÄHLER die 
Neubildung der Regionalversammlung 
Uckermark-Barnim. 
 

2. Der Kreistag stellt die Neubesetzung wie folgt 
fest: 
Herr Kurt Fischer (SPD) wird als Mitglied durch 
den Kreistag abberufen.  
Herr Karsten Dahme (BVB/FREIE WÄHLER) 
wird als Mitglied durch den Kreistag abberufen. 
Herr Jürgen Hintze (BVB/FREIE WÄHLER) wird 
als Mitglied durch den Kreistag abberufen. 
 
 
Herr Torsten Jeran (SPD) wird als 
stellvertretendes Mitglied durch den Kreistag 
abberufen. 
Herr Torsten Jeran (SPD) wird als Mitglied 
durch den Kreistag bestellt. 
Herr Frank Kulicke (BVB/FREIE WÄHLER) wird 
als Mitglied durch den Kreistag bestellt. 
Frau Dagmar Ahlhelm (BVB/FREIE WÄHLER) 
wird als Mitglied durch den Kreistag bestellt. 
Herr David Sumser (SPD) wird als 
stellvertretendes Mitglied durch den Kreistag 
bestellt. 
 

Die übrige Besetzung bleibt davon unberührt. Die 
neue personelle Besetzung des Gremiums ergibt 
sich aus der Begründung. 

 

 
 
Nr. des Beschlusses 124-6/25 

Nr. des Antrages LR-16.2/25 

Thema des Antrages Bestellung und Abberufung von Mitgliedern für den 
Aufsichtsrat der Rettungsdienst Landkreis Barnim 
GmbH 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag beruft Herrn Kurt Fischer (SPD) als 
Mitglied im Aufsichtsrat der Rettungsdienst 
Landkreis Barnim GmbH ab.  
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Der Kreistag bestellt Frau Andrea Heimberg-Horn 
(SPD) zum Mitglied im Aufsichtsrat der 
Rettungsdienst Landkreis Barnim GmbH. 
 
Die übrige Besetzung bleibt davon unberührt. Die 
personelle Besetzung des Gremiums ergibt sich aus 
der Begründung. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 125-6/25 

Nr. des Antrages LR-32/25 

Thema des Antrages Informationsvorlage zu den Entscheidungen des 
Kreisausschusses zwischen der 5. und der 
6. Sitzung des Kreistages 

 
Beschlossene 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag nimmt die Entscheidungen des 
Kreisausschusses zwischen der 5. und der  
6. Sitzung des Kreistages zur Kenntnis. 
 

 
In öffentlicher Sitzung verwiesene Anträge: 
 
 
Nr. des Beschlusses 111-6/25 

Nr. des Antrages AfD-9/25 

Thema des Antrages Flagge zeigen! 
Dauerhafte Beflaggung von öffentlichen Gebäuden 
im Landkreis Barnim 

 
Antragsformulierung 

 
Der Landrat wird beauftragt, Dienstgebäude und 
Liegenschaften des Landkreises Barnim samt 
Schulen, soweit ein Fahnenmast vorhanden ist, 
ergänzend zu den Richtlinien des 
Beflaggungserlasses (allgemeine Beflaggungstage 
im Land Brandenburg vom 6. Juli 2018 (ABI./18 
[Nr.31], S. 659)) ganzjährig mit der 
Deutschlandfahne zu beflaggen. 
 
Hinweis: Verweisung an den Landrat. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 112-6/25 

Nr. des Antrages CDU-16/25 

Thema des Antrages Kulturförderrichtlinie anpassen - Ausschussvoten 
stärken! 
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Antragsformulierung 

 
Die Richtlinie des Landkreises Barnim zur Förderung 
und Unterstützung des kulturellen Lebens im 
Landkreis (Kulturförderrichtlinie) wird wie folgt 
geändert: 
 
1. In Ziffer 7 Satz 1 wird nach den Worten: "Die 

Umsetzung der Richtlinie ist..." das Wort 
"grundsätzlich" eingesetzt. 

2. In Ziffer 7.2 Bewilligungsverfahren wird nach 
dem ersten Absatz der folgende Absatz 
eingefügt: "Sofern der Ausschuss für Bildung 
und Kultur eine vom Vorschlag der 
Kreisverwaltung abweichende 
Gesamtempfehlung über die Anträge abgibt, 
werden der Vorschlag der Kreisverwaltung 
sowie die abweichende Gesamtempfehlung des 
Ausschusses an den Kreisausschuss 
verwiesen. Dieser entscheidet abschließend." 

 
Hinweis: Verweisung in den Ausschuss für Bildung 
und Kultur (A 7). 
 
 

 

In öffentlicher Sitzung abgelehnte Anträge: 
 
Nr. des Beschlusses 107-6/25 

Nr. des Antrages Änderungsantrag B90/DIE GRÜNEN-2/25 

Thema des Antrages Positionierung des Kreistages Barnim zum Vorhaben 
„Niederoderbruch und Unteres Finowtal“ 

 
Antragsformulierung 

 
Der Kreistag Barnim fordert den Landrat des 
Landkreises Barnim auf, sich mit dem Landrat des 
Landkreises Märkisch-Oberland zu einer gemeinsamen 
Positionierung bezüglich des Vorhabens 
Niederoderbruch und Unteres Finowtal abzustimmen, 
mit dem Ziel, die hydrologischen Bedingungen und die 
Biodiversität im Projektgebiet zu verbessern. 
 

 
 
Nr. des Beschlusses 110-6/25 

Nr. des Antrages AfD-6/25 

Thema des Antrages Keine Verwendung der sog. "gendergerechten" 
Sprache in den öffentlichen Einrichtungen und 
Betrieben des Landkreises! 
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Antragsformulierung 
Die Amtssprache ist Deutsch. Öffentliche 
Einrichtungen und Betriebe des Landkreises sind 
somit verpflichtet, den Gebrauch norm- und 
regelwidriger Sonderzeichen zur Kennzeichnung 
„gendergerechter“ Sprache sowohl in offiziellen als 
auch in internen Dokumenten und in der mündlichen 
Kommunikation einzustellen. Selbiges gilt auch für 
die Verwendung des generischen Femininums in der 
mündlichen und schriftlichen Form. 

Stattdessen sind die Regeln des Rats für deutsche 
Rechtschreibung einzuhalten und insofern die 
Verwendung des generischen Maskulinums oder der 
Doppelform als normierter Standard eines 
regelkonformen (Schrift-)Sprachgebrauchs 
verbindlich vorzuschreiben. 

Diese Vorgaben sind durch den Landrat 
unverzüglich rechtssicher umzusetzen.  
 

 
 
 
 
 
Bereitstellungsdatum auf der Internetseite www.barnim.de: 
 
3. Juli 2025 
 
 
Eberswalde, den 2025 
 
 
 
 
Daniel Kurth 
Landrat des Landkreises Barnim 
 
 
 

Kontakt 

Telefon: 03334 214-1701 
Telefax: 03334 214-2701 
 
landrat@kvbarnim.de 
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